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Passau. „Seit 2010 sind alle Leit-
linien zu Prävention und im Um-
gang mit Anzeigen von sexuali-
sierter Gewalt ständig überarbei-
tet und verschärft worden“, sagt
Thomas Schüller, Professor für
Kirchenrecht an der Universität
Münster, im Interview mit der Me-
diengruppe Bayern. Doch im Fall
um den abgesetzten Pfarrer Ale-
xander Aulinger sei man im Bis-
tum Passau „offenkundig nach-
lässig“ gewesen, erklärt der kir-
chenrechtliche Fachanwalt für
Betroffene sexualisierter und
geistlicher Gewalt in der Kirche,
der Mitglied der Kommission zur
Aufarbeitung von sexualisierter
Gewalt im Bistum Münster ist.

Herr Prof. Schüller, wie bewerten
Sie den Fall um Alexander Aulin-
ger aus kirchenrechtlicher Sicht?

Prof. Thomas Schüller: Nach der-
zeitiger medialer Berichterstat-
tung und öffentlichen Verlautba-
rungen des Bistums Passau laufen
hierzu die kirchenrechtlichen
Voruntersuchungen, da augen-
scheinlich Informationen dieser
Art zu einer Anzeige im Januar
2025 beim zuständigen römi-
schen Dikasterium für die Glau-
benslehre, dort die Disziplinarab-
teilung, geführt haben. Davon zu
unterscheiden sind die staatli-
chen Ermittlungen, die nach Aus-
kunft der Staatsanwaltschaft in
Passau bisher noch keine Anhalts-
punkte nach staatlichem Sexual-
strafrecht erbracht haben, aber
wohl noch nicht abgeschlossen
sind. Auch hier wird man also
noch abwarten müssen.

Wie ist das Verhältnis zwischen
Strafrecht und Kirchenrecht?

Gibt es Vorkommnisse, die straf-
rechtlich okay sind, aber kirchen-
rechtlich nicht?

Schüller: Natürlich gibt es essen-
zielle Unterschiede zwischen
kirchlichem und staatlichem
Strafrecht. Was nach staatlichem
Strafrecht noch keine Sexualstraf-
tat ist, kann es nach kirchlichem
Recht schon sein, weil auch eine
klerikale Standespflicht verletzt
und die Schutzhöhe für Kinder fei-
ner justiert ist als im staatlichen
Bereich. Von daher hätte sich der
angezeigte Pfarrer wohl besser
einen kirchenrechtlich ausgewie-
senen Fachanwalt aussuchen sol-
len als einen erfahrenen Straf-
rechtler, der sich nur im staatli-
chen Strafrecht auskennt, so
wichtig das sein mag. Strafen im
kirchlichen Recht verhängen
kirchliche Gerichte bei einem von
Rom angeordneten kanonischen
Strafprozess oder der zuständige
Diözesanbischof, der von Rom
hierzu mandatiert werden muss,
um eine Strafe außergerichtlich
auf dem Verwaltungsweg anzu-
ordnen.

Welche Strafen können im Kir-
chenrecht verhängt werden?

Schüller: Die Strafen können von
einem Ausübungsverbot in der
Kinder- und Jugendarbeit bis hin
– bei schweren Sexualstraftaten
nach Kirchenrecht – zur Entlas-
sung aus dem Klerikerstand füh-
ren, was durchaus regelmäßig
überall in der Weltkirche vor-
kommt.

Inwiefern haben sich kirchen-
rechtliche Vorschriften in der Ju-
gendarbeit in den vergangenen
Jahren geändert?

„Bischof Oster wird sich in Rom verantworten müssen“
Fall um Pfarrer Aulinger: Professor für Kirchenrecht aus Münster geht von „dienstrechtlichem Vergehen“ des Passauer Bischofs aus

Schüller: Seit 2010 sind alle Leitli-
nien zu Prävention und im Um-
gang mit Anzeigen von sexuali-
sierter Gewalt ständig überarbei-
tet und verschärft worden, bei-
spielsweise was den Besitz von
kinderpornografischem Material
angeht. Zudem müssen alle
haupt- und ehrenamtlich in der
Kinder- und Jugendarbeit der
Pfarreien tätigen Personen regel-
mäßig ein erweitertes polizeili-
ches Führungszeugnis vorlegen
und jährlich an Präventionsschu-
lungen teilnehmen. Das gilt auch
für den angezeigten Pfarrer im ak-
tuellen Fall, der zudem als Pfarrer
verpflichtet ist, ein Schutzkonzept
für die Kinder- und Jugendarbeit
zu erstellen, das die bischöfliche
Behörde genehmigen muss. Die
Sensibilisierung hat in den ver-
gangenen Jahren deutlich zuge-
nommen, auch und gerade in den

katholischen Kinder- und Jugend-
verbänden. Es dürfte kaum einen
gesellschaftlich relevanten Raum
geben, der so wie in der katholi-
schen Kirche inzwischen die Prä-
vention in den Mittelpunkt ge-
stellt hat.

Und wer kontrolliert im Zweifels-
fall diese kirchenrechtlichen Vor-
gaben?

Schüller: Für die Kontrolle und
Einhaltung dieser hohen Schutz-
niveaus ist der Bischof und seine
bischöfliche Behörde zuständig
und verantwortlich. Hier liegt das
Problem aktuell, denn augen-
scheinlich, das zeigt dieser Fall
paradigmatisch, war man hier in
Passau offenkundig nachlässig.
Wenn man bedenkt, dass das Bis-
tum öffentlich zugibt, schon seit
Anfang 2023 von den Vorfällen

und Anzeigen gewusst zu haben
und erst im Januar 2025 den Sach-
verhalt in Rom meldet, ist von
einem dienstrechtlichen Verge-
hen des Bischofs Stefan Oster aus-
zugehen, der sich deswegen in
Rom wird verantworten müssen.
Es erscheint mir angeraten, dass
der Metropolit, also der Erzbi-
schof von München-Freising, Kar-
dinal Marx, bei dem entsprechen-
de Anzeigen ja schon vorliegen,
Rom bittet, eine römische Visita-
tion im Bistum Passau anzuord-
nen und durchzuführen, um die
erkennbaren Versäumnisse des
Bischofs Oster und seiner Behör-
de unabhängig zu untersuchen.
Das ist man den betroffenen Kin-
dern und Jugendlichen und ihren
Familien schuldig.

Welche roten Linien zeigen kir-
chenrechtliche Vorgaben Pries-
tern bei der Jugendarbeit auf?

Schüller: No-Gos sind Alkohol, le-
gale und nicht legale Drogen, Du-
schen im eigenen Pfarrhaus, Ein-
dringen in Räume, wo sich Ju-
gendliche duschen und umklei-
den, Nutzung des privaten Fit-
nessraumes und Whirlpools,
gemeinsame Saunabesuche mit
Jugendlichen, Übernachtungen
im Pfarrhaus und so weiter und
sofort: Das dürfte reichen als An-
schauung. Viele dieser Punkte
werden in der Berichterstattung
genannt. Sollten sie zutreffen in
diesem Fall, wären dies starke
Hinweise auf Grooming, also das
mögliche Anbahnen von späteren
sexuellen Kontakten. Alle diese ro-
ten Grenzen und deren Verlet-
zung wurden in der Vergangen-
heit oft nachgewiesen und führ-
ten in der Regel meistens zu

schweren Sexualstraftaten. Das
kann man weltweit in verschiede-
nen Studien gut nachlesen.
Außerdem gilt für die Kinder- und
Jugendarbeit das gesamte staatli-
che Recht, vor allem das Jugend-
schutzgesetz. Es verbietet die Ab-
gabe von Alkohol an Kinder und
Jugendliche, um nur ein einschlä-
giges Beispiel zu nennen.

Wie sehen Sie die Solidaritätsbe-
kundungen, die Pfarrer Alexan-
der Aulinger in seiner Gemeinde
Hauzenberg zuteilwerden?

Schüller: Was mir unbegreiflich
ist, wie bei den inszenierten Pro-
testaktionen in der Pfarrei, die vor
allem über die sozialen Medien
offenkundig orchestriert werden,
selbst gestandene Väter und Müt-
ter für den Pfarrer protestieren
und sich einsetzen und augen-
scheinlich nicht einmal darüber
nachdenken, wie es den betroffe-
nen Kindern und Jugendlichen
gehen mag. Das ist der eigentliche
Skandal in diesem Fall und ein
brutaler Sachverhalt von Verfall
an Moral und Anstand. In der For-
schung finden wir diese Form der
Skandalisierung gut beschrieben,
und die Menschen, die sich für
diese fragwürdigen Protestaktio-
nen instrumentalisieren lassen,
werden Bystander genannt. Men-
schen also, die augenscheinlich
kein Gespür für die Betroffenen
von Gewalt haben, sondern sich
immer zunächst auf die Seite der
Täter beziehungsweise Verant-
wortlichen von fragwürdigem
Verhalten schlagen, die zumeist
charismatische Menschen sind,
die begeistern können.

Interview: Samuel Stanley

Von Samuel Stanley

Passau/München. Missbrauch
an Kindern und Jugendlichen
durch Geistliche und Kirchenmit-
arbeiter ist nach zahlreichen Vor-
fällen in der Vergangenheit immer
wieder Thema in der Katholi-
schen Kirche. Und auch derzeit
erhitzt der Fall um den abgesetz-
ten Hauzenberger Pfarrer Alexan-
der Aulinger, dem Fehlverhalten
im Umgang mit Jugendlichen vor-
geworfen wird, im Bistum Passau
und darüber hinaus die Gemüter.
Doch welche Vorschriften gelten
eigentlich für Priester in der Ju-
gendarbeit und wo sind diese fest-
geschrieben? Die Mediengruppe
Bayern hat darüber mit den Lei-
tern der Priesterseminare Passau
und München gesprochen.

Kirchenrecht
Es gibt vier Ebenen, auf denen

das Verhalten von Priestern in der
Jugendarbeit kirchenrechtlich ge-
regelt wird, erklärt Wolfgang Leh-
ner, Regens des Münchner Pries-
terseminars St. Johannes der Täu-
fer. Die höchste Ebene ist die welt-
kirchliche. Hier ist der Codex Iuris
Canonici (CIC), das Gesetzbuch
des Kirchenrechts der Katholi-
schen Kirche, maßgeblich. Darin
wird beispielsweise der Schutz
der Person und die Einhaltung der
Würde des Menschen definiert,
was die Grundlage für sämtliche
Präventionsmaßnahmen legt, so
Lehner. Als zweites folgt die natio-
nale Ebene, auf der die Deutsche
Bischofskonferenz Verordnungen
zu Schutzkonzepten erlässt. Die
Bischofskonferenz wiederum for-
dert jedes Bistum auf, eine eigene
Präventionsordnung zu erlassen –
die dritte Ebene. Auf der untersten
Ebene müssen dann sämtliche
kirchliche Einrichtungen, also et-
wa Pfarreien, katholische Kinder-
gärten, aber auch Priestersemina-
re ihre eigenen Schutzkonzepte
erarbeiten.

Priesterausbildung
Über 30 Maßnahmen nennt

Christoph Leuchtner, Regens für

Das schreibt die Kirche bei der Jugendarbeit vor

das Passauer Priesterseminar St.
Stephan und Subregens für das
Regensburger Priesterseminar St.
Wolfgang, die während der Pries-
terausbildung in Propädeutikum,
Studium und pastoraler Ausbil-
dungsphase zum Thema Präven-
tion gegen sexualisierte Gewalt an
Minderjährigen durchgeführt
werden. Bereits in der Bewer-
bungsphase werde „die Frage der
menschlichen Reife“ und „der Be-
rufungsklärung und -motivation“
in den Blick genommen, auch ein
erweitertes behördliches Füh-
rungszeugnis ist nötig, so Leucht-
ner. Während der Ausbildung gibt
es beispielsweise eine zertifizierte
Präventionsschulung nach den
Leitlinien der Deutschen Bi-
schofskonferenz, regelmäßige
Ausbildungsgespräche mit be-
sonderem Augenmerk auf die Klä-
rung der psychosexuellen Identi-
tät und einer Entscheidung für das
Leben im Zölibat sowie eine Ein-
führung zum Verhaltenskodex für
Kleriker. Außerdem sei künftig
eine Einheit zum Thema geistiger
Missbrauch und Grooming ge-
plant.

Ausbilder erklären: Priester haben sich in der Seelsorgearbeit mit Jugendlichen an Kirchenrecht und Verhaltenskodex zu halten

Sensibilisierung
„Das Thema Missbrauch ist für

die jungen Kollegen ein riesiger
Schock“, sagt Wolfgang Lehner.
Darum sei die Sensibilisierung da-
für „extrem gestiegen“. Pfarrer
würden heutzutage in Seelsorge-
Situationen lieber mehr Distanz
schaffen als zu viel Nähe zuzulas-
sen und damit Missverständnisse
auszulösen und falschen Beschul-
digungen ausgesetzt zu sein. „Das
kann für die Seelsorge zur Gefahr
werden“, gibt Lehner zu beden-
ken. Auch Christoph Leuchtner
stellt fest: „Seit ich 2018 Subregens
für Regensburg und 2022 zusätz-
lich Regens für Passau wurde, hat
das Thema Missbrauch bezie-
hungsweise Prävention eine im-
mer größer werdende Rolle ge-
spielt.“ Leuchtner sei wichtig, die
Seminaristen für das „Thema zu
sensibilisieren, ihnen aber auch
eine Portion gesunden Men-
schenverstands anzutrainieren.
Nicht alles muss bis ins kleinste
Detail geregelt sein.“ Und auch
Lehner ist überzeugt: „Ich kann
nicht jeden Einzelfall vorschrei-

ben.“ Seelsorge habe auch etwas
mit „Feingefühl“ zu tun, so Leh-
ner.

Verhaltenskodex
Dennoch gibt es beispielsweise

einen Verhaltenskodex für die
Diözese Passau aus dem Jahr
2019, auf den Christoph Leucht-
ner verweist. Der beinhalte „kon-
krete Regeln im Umgang mit
Schutzbefohlenen“ und gelte für
„alle haupt- und nebenberufli-
chen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, aber auch ehrenamtlich
Tätige“. Auch Wolfgang Lehner
betont angesichts der kirchlichen
Vorgaben in der Jugendarbeit: „Es
geht um alle Mitarbeiter. Es gibt
keine Sonderregeln für Priester.“
Der Passauer Verhaltenskodex ist
laut Leuchtner auch Bestandteil
in Präventionsschulungen wäh-
rend der Priesterausbildung; hier
einige Beispiele daraus:

n Nähe und Distanz
In der Arbeit mit Minderjähri-

gen gehe es darum, „ein adäqua-
tes Verhältnis von Nähe und Dis-

tanz zu schaffen“, heißt es im Ver-
haltenskodex. „Herausgehobene,
intensive freundschaftliche Bezie-
hungen mit Minderjährigen wer-
den unterlassen.“ Als Beispiele
werden gemeinsame Urlaube
oder regelmäßige private Einla-
dungen genannt. „Wird aus guten
Gründen von einer Regel abgewi-
chen, bedarf es einer hohen
Transparenz.“

n Körperkontakt
„Bei körperlichen Berührungen

sind Achtsamkeit und Zurückhal-
tung geboten. Diese müssen al-
tersgerecht und dem jeweiligen
Kontext angemessen sein“, erklärt
der Verhaltenskodex. Grundsätz-
lich müsse vor Berührungen nach
dem Einverständnis gefragt wer-
den. „Körperkontakt ist sensibel
und nur zur Dauer und zum
Zweck einer Versorgung wie Trost,
Erste Hilfe und Pflege erlaubt.“

n Sprache und Wortwahl
Worte seien laut Verhaltensko-

dex „wirkmächtig“ und können
„verletzen und stärken“, weshalb

sie sorgfältig gewählt werden
müssen. „Vermieden werden Ko-
senamen, sexistische Sprache, Fä-
kaliensprache, Zynismus oder
Verniedlichungen.“

n Geschenke
„Exklusive Geschenke“ können

die „emotionale Abhängigkeit för-
dern“, heißt es im Verhaltensko-
dex. „Finanzielle Zuwendungen,
Belohnungen und Geschenke an
einzelne Minderjährige, die in kei-
nem Zusammenhang mit der kon-
kreten Aufgabe der Bezugsperson
stehen, sind nicht erlaubt.“

n Freizeiten und Reisen
Übernachtungen von Jugendli-

chen in den Privatwohnungen
von Seelsorgern sind laut Verhal-
tenskodex untersagt. Auf Reisen
sind Begleitern getrennte Schlaf-
räume zu stellen. „In Schlaf-, Sa-
nitär- oder vergleichbaren Räu-
men ist der alleinige Aufenthalt
einer Bezugsperson mit einer
minderjährigen Schutzperson zu
unterlassen. Gemeinsame Kör-
perpflege mit Schutzpersonen,
insbesondere gemeinsames Du-
schen, ist nicht erlaubt.“ Wolf-
gang Lehner ergänzt: „Vor 25 Jah-
ren sind Priester mit Jugendlichen
noch unbefangen zum Schwim-
men gegangen. Das macht heute
eigentlich keiner mehr.“ Kleidung
generell solle keine „missver-
ständlichen Signale“ senden.

Zum Thema Alkohol erklärt
Lehner, dass hier der staatliche Ju-
gendschutz gelte: „Wenn sich da-
ran alle halten, dann hätten wir
viel gewonnen“, sagt er. Ob es in
Jugendräumen ein Alkoholverbot
gibt, sei Sache der einzelnen Pfar-
reien.

n Soziale Netzwerke
„Die Nutzung von sozialen

Netzwerken im Kontakt mit Min-
derjährigen, zu denen ein Betreu-
ungsverhältnis besteht, ist nur im
Rahmen von besonders definier-
ten und schriftlich fixiertem Kon-
text zulässig“, erklärt der Verhal-
tenskodex. Pornografische Inhal-
te sind „in allen kirchlichen Kon-
texten verboten“.

„Was nach staatlichem Strafrecht noch keine Sexualstraftat ist, kann es
nach kirchlichem Recht schon sein“, erklärt Thomas Schüller, Professor
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